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Vorwort 

Die Frage der arbeitsrechtlichen Bedingungen auf Schiffen unter II billigen 
Flaggen II steht seit Jahrzehnten auf der Tagesordnung internationaler Or­
ganisationen. Seitdem vor einigen Jahren deutsche Reeder begonnen haben, 
eine bedeutende Anzahl ihrer Schiffe unter "billige Flaggen " zu verbrin­
gen, ist auch der deutschen Öffentlichkeit dieses Problem bewußt geworden. 

Ziel der vorliegenden Abhandlung ist es, die arbeitsrechtlichen Beziehun­
gen der Heuervertragsparteien auf deutschen Schiffen unter "billigen Flag­
gen II zu untersuchen und festzustellen, welcher Rechtsordnung sie unter­
liegen. 

Die Arbeit wurde im Juni 1976 abgeschlossen und im WS 1976/77 von der 
Juristischen Fakultät der Christian-Albrecht- Universität zu Kiel als Dis­
sertation angenommen. Sie befindet sich durch nachfolgende Ergänzungen 
auf dem Stand vom Oktober 1977. 

Mit besonderem Dank wende ich mich an Herrn Prof. Dr. Eugen Graue, der 
diese Arbeit angeregt und mit wertvollen Hinweisen gefördert hat, sowie 
an den Leiter des Instituts für Internationales Recht an der Christian­
Albrecht- Universität zu Kiel, Herrn Prof. Dr. Kewenig, der die Aufnah­
me dieser Arbeit in die vorliegende Institutsreihe ermöglichte. 

Ferner danke ich all denen, die mich durch Rat und entgegenkommende 
Hilfe unterstützt haben, wobei ich besonders Herrn Wolfgang Baars und 
Herrn Dr. H. Schulte hervorheben möchte. 

Meckenheim, im Oktober 1977 Friedrich Leffler 
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Einleitung 

Seitdem sich deutsche Seeschiffahrtsunternehmen vor einigen Jahren dem 
internationalen Trend der Ausflaggung angeschlossen haben und einen be­
trächtlichen Teil der deutschen Handelsflotte unter I I  billige Flaggen " ver­
brachten, steht das Problem der I I  billigen Flaggen I I  auch in der Bundes­
republik im Blickpunkt des öffentlichen Interesses. Neben wirtschafts- und 
arbeitsmarktpolitischen Überlegungen bildet die soziale Situation der Be­
satzungen ausgeflaggter Schiffe den Mittelpunkt der Diskussion. Viele deut­
sche Seeleute, in erster Linie Schiffsoffiziere und Kapitäne,  heuern auf 
diesen Schiffen aus Furcht vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes an, ohne 
sich über die rechtlichen Auswirkungen auf das Heuerverhältnis im klaren 
zu sein. Das Seearbeitsvertragsrecht der " Billig-Flaggen "-Staaten ist 
den Heuervertragsparteien entweder gar nicht oder nur lückenhaft bekannt. 
Diese Rechtsunsicherheit spiegelt sich in der Vielzahl von unterschiedli­
chen Heuervertragsvereinbarungen wider. 

Die deutsche Arbeitsrechtsliteratur und die Rechtsprechung der Arbeits­
gerichte haben sich mit den Fragen des Seearbeitsrechts im Rahmen der 
Ausflaggung bisher nur ganz am Rande befaßt. Die vorliegende Arbeit hat 
sich deshalb die Aufgabe gestellt, die arbeitsrechtlichen Beziehungen der 
Heuervertragsparteien auf ausgeflaggten deutschen Schiffen nach den Grund­
sätzen des deutschen internationalen Arbeits- und Prozeßrechts zu unter­
suchen. Der Gegenstand der Untersuchung sind die Heuerverhältnisse auf 
den Schiffen der vier bedeutendsten " Billig-Flaggen "- Länder Liberia, Pa­
nama, Singapur und Zypern, unter deren Flagge 97, 4% der deutschen ausge­
flaggten Schiffe fahren. Die Erörterungen befassen sich vornehmlich mit 
den Heuerverhältnissen von deutschen Besatzungsmitgliedern, die durch 
die Ausflaggung in erster Linie betroffen werden. Ausländische Besatzungs­
mitglieder sind jedoch an verschiedenen Stellen mitberücksichtigt. 

Den Ausgangspunkt der Arbeit bildet die Frage, welche Rechtsordnung die 
arbeitsrechtlichen Beziehungen der Heuervertragsparteien bestimmt und 
welche Gerichte zur Entscheidung bei Streitigkeiten aus solchen Heuerver­
hältnissen berufen sind. Im engen Zusammenhang mit der Beantwortung 
dieser Frage stehen die Beweggründe für die Ausflaggung und die Bezie­
hungen der deutschen Seeschiffahrtsunternehmen zu ihren ausgeflaggten 
Schiffen. 

Zu Beginn der Untersuchung werden die wichtigsten Bestimmungen aus dem 
Seearbeitsrecht der vier I I  Billig-Flaggen " -Staaten dargestellt. Sie bilden 
den Ausgangspunkt der folgenden Ausführungen. Einen Schwerpunkt der 
Arbeit bildet die Ermittlung des auf Heuerverträge anwendbaren Arbeits­
statuts. Hier ist die Frage zu beantworten, inwieweit die ausdrückliche 
oder stillschweigende Wahl des Flaggenrechts der " Billig-Flaggen "- Län­
der als " fraus legis " zu betrachten ist, bzw. durch die Vorbehaltsklausel 
des Art. 30 EGBGB im Rahmen des I I  ordre public " beeinflußt wird. Bei 
Fehlen einer Rechtswahl bedarf es einer kritischen Auseinandersetzung 



mit der Anknüpfung der Heuerverträge an das Recht der Flagge. 

Als weitere Schwerpunkte werden das öffentliche Seearbeitsrecht auf aus­
geflaggten Schiffen, soweit es das Heuerverhältnis berührt, und die inter­
nationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte behandelt. Gerade für deut­
sche Besatzungsmitglieder ist es w ichtig, zu wissen, unter welchen Vor­
aussetzungen sie sich an ein deutsches Gericht wenden können. 

Wegen der Mannigfaltigkeit der arbeitsrechtlichen Beziehungen können nur 
die wichtigsten Fragen des internationalen Seearbeitsrechts erörtert wer­
den. Auf die Behandlung des Betriebsverfassungsgesetzes wurde verzich­
tet, da es nicht unmittelbar mit den privatrechtlichen Beziehungen des Heu­
erverhältnisses zusammenhängt. Die Folgen der Ausflaggung auf dem Ge­
biet des Sozialversicherungsrechts werden an gegebener Stelle in Kürze 
mitbehandelt. 

Im Anhang befindet sich ein Briefwechsel mit den für die Registrierung 
ausländischer Schiffe zuständigen Behörden in Panama, Singapur und Zy­
pern. Der Commissioner of Maritime Affairs von Liberia lehnte die schrift­
liche Beantwortung von Fragen im Zusammenhang mit ausgeflaggten Schif­
fen grundsätzlich ( 1 1  as a matter of policy 1 1 ) ab. Weiterhin sind zwei zypri­
otische Rechtsverordnungen beigefügt, die in der Bundesrepublik nicht er­
hältlich sind. Die übrige zitierte Schiffahrtsgesetzgebung der II Billig-Flag­
gen 1 1 - Länder ist im Max- Planck- Institut für ausländisches und internatio­
nales Privatrecht in Hamburg vorhanden. 
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Erster Abschnitt : 

Bedeutung und Umfang der Ausflaggung 

A. Das Problem der „ billigen Flaggen" 

Die Tatsache, daß Schiffe zur See eine andere Flagge führen, als dies der 
Staatsangehörigkeit oder dem Wohnsitz des Eigentümers entsprechen wür­
de, läßt sich schon einige Jahrhunderte zurückverfolgen. Eine fremde Flag­
ge wurde insbesondere in Kriegszeiten gewählt, um der Kaperung durch 
feindliche Kriegsschiffe zu entgehen, oder aus Angst vor Repressalien 
durch einheimische oder fremde Behörden 1. So haben englische Kaufleute 
im 1 6. Jahrhundert ihre Schiffe unter spanisc her Flagge fahren lassen,  
um durch das spanisc he Seehandelsmonopol nicht vom lukrativen Handel 
mit Westindien ausgeschlossen zu sein. Ende des 1 9. Jahrhunderts ließen 
britische Fischer ihre Boote unter norwegischer Flagge fahren, um das 
britische Fischereiverbot im Moray Firth zu umgehen . Während der napo­
leonischen Kontinentalsperre ( 1806 - 18 12} war eine große Anzahl von eng­
lischen Schiffen in kleinen deutschen Fürstentümern wie Knyphausen, ei­
ner ehemaligen Grafschaft im Großherzogtum Oldenburg von nur 45 qkm, 
oder Papenburg registriert, um unter diesen Flaggen die französische Blok­
kade zu unterlaufen. Die praktisch nicht vorhandene Flotte dieser Fürsten­
tümer wuchs dadurch fast um das Hundertfache. Zu Beginn des 1 9. Jahr­
hunderts fuhr ein Teil der Flotte von Massachusetts unter portugiesischer 
Flagge, um der Kaperung durch britische Schiffe zu entgehen. Auch fuhren 
Schiffe deutscher Städte im Mittelmeer unter dänischer Flagge, da sich 
die Piraten an der nordafrikanischen Küste vertraglich verpflichtet hatten, 
die dänische Flagge zu respektieren. Im hamburgischen Schiffs- und See­
recht von 1727 wird das Ablegen der eigenen Flagge I I  von Angstes wegen 1 1  

sogar gesetzlich geduldet 2 • 

Als im Zweiten Weltkrieg die Handelsflotten der Alliierten durch den deut­
schen U -Boot-Krieg große Verluste erlitten hatten und die Vereinigten Staa­
ten von Amerika um Hilfe baten, ließen diese, um ihre Neutralität nicht 
zu verletzen, einen Teil ihrer Handelsflotte unter den Flaggen von Pana­
ma, Honduras und Costa Rica registrieren, ohne deswegen die Eigentums­
verhältnisse an diesen Schiffen zu ändern 3 

Mit zunehmender Industrialisierung und wachsender wirtschaftlicher Ver­
flechtung der Handelsnationen nahm die Anzahl der unter fremden Flaggen 
registrierten Schiffe ständig zu. Der Grund dafür war nicht mehr die 
Furcht vor kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern die Registrie­
rung im Ausland erfolgte unter betriebswirtschaftlichen, steuerlichen und 

1 Die folgenden Beispiele sind B o c z e k S. 6 ff. entnommen. 
2 Vgl. den Wortlaut des Gesetzes und die Erläuterungen dazu bei v. L a u  n S. 3f. 
3 Vgl. S c h u l t e  S . 8 ; B o c z e k  S. 11; H W W A - G u t a c h t e n S. 2 1  f„ 
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